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Text 

Artikel 16 

Rechte aus der Marke 
 
 1. Dem Inhaber einer eingetragenen Marke steht das ausschließliche Recht zu, Dritten zu verbieten, ohne 

seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr gleiche oder ähnliche Zeichen für Waren oder 
Dienstleistungen, die gleiche oder ähnlich denen sind, für die die Marke eingetragen ist, zu benutzen, 
wenn diese Benutzung die Gefahr von Verwechslungen nach sich ziehen würde. Bei der Benutzung 
gleicher Zeichen für gleiche Waren oder Dienstleistungen wird die Verwechslungsgefahr vermutet. Die 
vorstehend beschriebenen Rechte verletzen bestehende ältere Rechte nicht, noch beeinträchtigen sie die 
Möglichkeit der Mitglieder, Rechte auf Grund der Benutzung vorzusehen. 

 2. Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (1967) findet sinngemäß auf Dienstleistungen 
Anwendung. Bei der Feststellung, ob eine Marke notorisch bekannt ist, berücksichtigen die Mitglieder 
die Bekanntheit der Marke im einschlägigen Teil der Öffentlichkeit, einschließlich der Bekanntheit der 
Marke im betreffenden Mitglied, die auf Grund der Werbung für die Marke erreicht wurde. 

 3. Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (1967) findet sinngemäß auf Waren oder 
Dienstleistungen Anwendung, die denen nicht ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn die 
Benutzung der betreffenden Marke im Zusammenhang mit diesen Waren oder Dienstleistungen auf eine 
Verbindung zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen und dem Inhaber der eingetragenen Marke 
hinweisen würde und wenn den Interessen des Inhabers der eingetragenen Marke durch solche 
Benutzung wahrscheinlich Schaden zugefügt würde. 


